
R�ckabwicklung einer Schenkung zwischen
Ehemann und Sohn der getrennt lebenden
Ehefrau

§ 812 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 242 BGB

Einem Ehemann ist es nach Treu und Glauben nicht
zuzumuten, an einer unentgeltlichen Miteigentums�ber-
tragung eines Grundst�cks an seinen Stiefsohn fest-
gehalten zu werden, wenn durch das Ehescheidungs-
verfahren die famili�re Lebensgemeinschaft zwischen
ihm und dem Stiefsohn nachtr�glich weggefallen ist
und eine fr�her beabsichtigte Adoption w�hrend der
Ehe nicht stattgefunden hat. Nach den Grunds�tzen
des Wegfalls der Gesch�ftsgrundlage ist das Miteigen-
tum gem. § 812 Abs. 1 S. 2 BGB i.V.m. § 242 BGB
zur�ckzugew�hren.
(Leitsatz der Einsenderin)

LG Berlin, Urt. v. 18.5.2006 – 36 O 369/04

Tatbestand: Der Kläger begehrt die Rückabwicklung eines Ver-
trages über die Übertragung eines hälftigen Miteigentumsanteils
an dem im Grundbuch von … des AG Prenzlau, Blatt … , Flur …
, Flurstück … eingetragenen Grundstücks an den Beklagten.
Der Kläger ist seit 1992 mit der leiblichen Mutter des am
6.3.1987 geborenen Beklagten verheiratet. Für die Anschaf-
fung des streitgegenständlichen Grundstücks kam überwie-
gend der Kläger auf. Soweit der Kaufpreis für das Grundstück
durch Darlehen finanziert wurde, wurden 1/3 des Darlehens-
betrages von der Mutter des Beklagten, 2/3 durch den Kläger
zurückgezahlt. Das Grundstück sollte als Altersruhesitz der
Eheleute dienen.
Der Kläger machte sich 1994 als Architekt selbständig und
mietete hierzu Büroräume an. Nach einiger Zeit geriet er in
wirtschaftliche Schwierigkeiten. Um seinen Gläubigern den
Zugriff auf sein Vermögen zu verwehren, schloss der Kläger
mit dem Beklagten, letzterer vertreten durch seine Mutter, am
3.2.1995 zur Urkundenrolle Nr. … des Notars … einen
notariellen Vertrag zur Übertragung der in seinem Eigentum
stehenden streitgegenständlichen Miteigentumshälfte. In § 2
Abs. 2 des Vertrages vereinbarten die Parteien:
„Der Veräußerer wird den Erwerber als Kind adoptieren. Im
Vorgriff hierauf und im Wege der vorweggenommenen Erb-
folge erfolgt die Übertragung ohne Zahlung eines Entgelts.“
Die Übertragung wurde durch Auflassung und Eintragung im
Grundbuch vollzogen. Die Nutzen und Lasten des Grund-
stücks trug auch nach der Eigentumsübertragung weiter der
Kläger. Eine Adoption des Beklagten erfolgte nicht.
Der Kläger und die Mutter des Beklagten leben seit September
2001 getrennt. Seit dem 18.9.2002 ist ein Ehescheidungsver-
fahren beim AG Tempelhof-Kreuzberg anhängig. Im Rahmen
des Ehescheidungsverfahrens und dem dabei entstandenen
Streit um Zugewinnausgleich und die Gültigkeit eines Ehever-
trages führten der Kläger und die Mutter des erst unter dem
6.3.2005 volljährig gewordenen Beklagten Vergleichsverhand-

lungen unter Einschluss des streitgegenständlichen Grund-
stücks, die bislang erfolglos blieben.
Der Kläger behauptet, die Übertragung seiner Miteigentums-
hälfte auf den Beklagten sei im Zusammenhang mit der Über-
tragung seines Eigentums an einer Wohnung auf die Mutter
des Beklagten erfolgt. Zu einer Adoption des Beklagten sei es
nicht gekommen, weil dieser sich im Laufe der Zeit mehr
seinem leiblichen Vater angenähert habe und er, der Kläger,
dieses Vater-Sohn-Verhältnis nicht habe stören wollen.
Der Kläger ist der Ansicht, dass die Grundstücksübertragung
an den Beklagten eine fremdnützige Treuhand darstelle. Mit
der Einreichung des Ehescheidungsantrages sei auch die wei-
tere Geschäftsgrundlage der Eigentumsübertragung – die
Adoption des Beklagten – endgültig weggefallen. Die für die
Adoption notwendige Zustimmung sei nunmehr weder von
der leiblichen Mutter noch vom leiblichen Vater zu erwarten
und vom letztgenannten auch früher nicht zu erwarten gewe-
sen. Deshalb sei die Eigentumsübertragung rückabzuwickeln.
Der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, den zu
seinen Gunsten im Grundbuch von … des AG Prenzlau, Blatt
…, genannten Grundstücks, Flur …, Flurstück … eingetrage-
nen hälftigen Miteigentumsanteil an den Kläger aufzulassen.
Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Beklagte ist der Ansicht, dass das Risiko der Veränderung
der beiderseitigen Vorstellungen der Parteien über die Ge-
schäftsgrundlage beim Kläger gelegen habe. Da der Kläger es
innerhalb der 6,5 Jahre seit Abschluss des Übertragungsver-
trages selber in der Hand gehabt habe, einen Antrag auf
Adoption zu stellen und er oder seine Mutter hierzu nicht
berechtigt gewesen seien, habe der Kläger selbst die Verant-
wortung für die nicht erfolgte Adoption zu tragen, sodass ein
Recht zur Rückabwicklung des Vertrages nicht bestehe.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf
den Inhalt der vorbereitenden Schriftsätze nebst Anlagen
Bezug genommen. …
Entscheidungsgründe: Die zulässige Klage ist begründet.
I. Das Begehren des Klägers ist ersichtlich auf die Wieder-
erlangung des hälftigen Miteigentums an dem Grundstück in
… gerichtet, sodass sein Klageantrag ergänzend dahingehend
auszulegen ist, dass er nicht nur die Auflassung des Miteigen-
tums, sondern auch die Bewilligung der Eigentumsumschrei-
bung im Grundbuch begehrt, die materiell-rechtlich nach
§ 873 Abs. 1 BGB und formal nach §§ 19, 29 GBO zur
Wiedererlangung des Miteigentums erforderlich ist.
II. Der Kläger kann von dem Beklagten die Rückauflassung
der streitgegenständlichen Miteigentumshälfte an sich gem.
§ 242 BGB i.V.m. den Grundsätzen über den Wegfall der
Geschäftsgrundlage verlangen.
Da der streitgegenständliche Übertragungsvertrag vor dem
1.1.2002 geschlossen wurde, kommt auf ihn noch das Bürger-
liche Gesetzbuch in seiner bis dahin geltenden Fassung zur
Anwendung.
Danach ist eine Vertragspartei bei schwer wiegender Ände-
rung der dem Vertrag zu Grunde liegenden Umstände zum
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Rücktritt berechtigt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Par-
teien den Vertrag nicht oder mit einem anderen Inhalt abge-
schlossen hätten, wenn sie die Änderung vorausgesehen hät-
ten, der einen Partei unter Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalles das Festhalten am unveränderten Vertrag
nicht zugemutet werden kann und eine Vertragsanpassung
nicht möglich oder unzumutbar ist. Diese Voraussetzungen
sind vorliegend gegeben.
1. Seinen Willen zum Rücktritt von dem streitgegenständlichen
Übertragungsvertrag hat der Kläger mit Erhebung der auf Rück-
auflassung gerichteten Klage zum Ausdruck gebracht.
Die Geschäftsgrundlage für die Übertragung des Miteigen-
tumsanteils an dem streitgegenständlichen Grundstück auf
den Beklagten ist durch das zwischen dem Kläger und der
Mutter des Beklagten laufende Ehescheidungsverfahren und
das damit verbundene Auseinanderbrechen der familiären
Lebensgemeinschaft der Parteien nachträglich weggefallen.
Hintergrund des Übertragungsvertrages vom 9.2.1995 war,
wie von dem Beklagten nicht bestritten wurde, die Absicht
des Klägers, sein Vermögen vor etwaigen Zugriffen seiner
Gläubiger zu schützen und es sich und seiner Familie zur
gemeinsamen Nutzung zu erhalten. Insbesondere sollte es ihm
und der Mutter des Beklagten nach dem übereinstimmenden
Vortrag der Parteien später als Altersruhesitz dienen. Die
Grundstücksübertragung diente somit ersichtlich der Begüns-
tigung des familiären Zusammenlebens der Parteien und zu-
gleich auch der Vermögenssicherung. Dem steht nicht
entgegen, dass der Beklagte und nicht dessen Mutter Ver-
tragspartner des Klägers ist. Denn zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses war der Kläger lediglich acht Jahre alt. Zwar
mag der Beklagte in diesem Alter bereits eine gewisse Ver-
ständnisfähigkeit gehabt haben. Es ist jedoch nichts dafür
ersichtlich, dass er bei Vertragsschluss eine andere Vorstel-
lung von der Geschäftsgrundlage gehabt hätte. Vielmehr sind
hierbei die Vorstellungen seiner Mutter, als seiner gesetzli-
chen Vertreterin, als maßgeblich anzusehen (§ 166 Abs. 1
BGB). Diese entsprachen jedoch denen des Klägers. Ohne die
eheliche Beziehung zwischen dem Kläger und der Mutter des
Beklagten wäre die Grundstücksübertragung an den Beklag-
ten aus der Sicht der an dem Grundstücksgeschäft beteiligten
Parteien nicht erfolgt.
Dies ist auch nicht deshalb anders zu beurteilen, weil der
Kläger vorgetragen hat, dass er nach wie vor bereit ist, dem
Beklagten den Miteigentumsanteil von Todes wegen zuzu-
wenden oder ihm die Miteigentumshälfte bei im Gegenzug
einzuräumenden lebenszeitigen Wohnrecht zu belassen. Dies
spricht zwar dafür, dass er während der mit der Mutter des
Beklagten verbrachten Ehejahre eine durchaus eigenständige
emotionale Beziehung zu dem Beklagten entwickelt hat und
trotz des Scheidungsverfahrens weiterhin an einer auskömm-
lichen Beziehung mit ihm interessiert ist. Durch das Schei-
dungsverfahren und das Auseinanderbrechen der familiären
Lebensgemeinschaft ist jedoch die Grundlage dafür, dem Be-
klagten die Miteigentumshälfte an dem Grundstück ohne jede

eigene Absicherung zu belassen, entfallen. Im Konflikt mit der
Mutter des Beklagten steht der Beklagte naturgemäß auf der
Seite seiner Mutter. Im Prozess wurde das dadurch deutlich,
dass er auch nach Erlangung seiner Volljährigkeit und Über-
nahme des Mandats durch einen eigenen Anwalt mit seiner
Mutter im Termin erschien und ihr die Entscheidung darüber
überließ, ob über eine gütliche Einigung verhandelt werden
sollte oder nicht. Der Termin zur mündlichen Verhandlung
vom 27.4.2005 wurde trotz gegenteiliger Ankündigung der auf
Beklagtenseite beteiligten Prozessbevollmächtigten und einer
insbesondere im Hinblick auf die Ermöglichung der Wahr-
nehmung eigener Interessen erfolgten Terminsverlegung le-
diglich zur Überreichung eines Prozesskostenhilfeantrags
nebst entsprechender Unterlagen genutzt. Von einer eigen-
ständigen, von den Ehestreitigkeiten unabhängigen Rechts-
beziehung zwischen dem Kläger und dem Beklagten kann
dementsprechend nicht ausgegangen werden.
2. Entgegen der Rechtsansicht des Beklagten fällt der Wegfall
der familiären Bindungen nicht in den alleinigen Risiko-
bereich des Klägers mit der Rechtsfolge, dass er sich auf den
Wegfall der Geschäftsgrundlage nicht berufen könnte. Dabei
kann dahingestellt bleiben, ob der Kläger es schuldhaft unter-
lassen hat, den Beklagten in der Zeit zwischen Vertragsschluss
und Trennung von der Mutter des Beklagten zu adoptieren.
Denn dieser Umstand bildet nicht die Geschäftsgrundlage für
die Grundstücksübertragung. Er ist nur äußerer Ausdruck eines
ehemals gegebenen Willens der Parteien, ihren Willen zur
Herstellung einer familiären Lebensgemeinschaft nach außen
zu dokumentieren und rechtlich abzusichern. Das Scheitern
der Ehe und der damit verbundene Wegfall der familiären
Lebensgemeinschaft zwischen den Parteien sowie der Mutter
des Beklagten gehört nicht zum alleinigen Risiko des Klägers.
Dem steht auch nicht entgegen, dass er als erstes den Ehe-
scheidungsantrag gestellt hat. Denn für die Scheidung einer
Ehe gilt nach geltendem Recht das Zerrüttungsprinzip und
nicht mehr das Schuldprinzip (vgl. Palandt/Brudermüller,
BGB, 63. Aufl. 2004, § 1565 Rn 1), sodass es unerheblich ist,
wer „schuld“ an dem Scheitern einer Ehe hat. Für die Risiko-
verteilung innerhalb der vertraglichen Beziehungen der Par-
teien kann folglich nichts anderes gelten.
3. Die Änderung der dem Vertrag zu Grunde liegenden
Umstände war auch nicht vorhersehbar. Denn zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses war ein Scheitern der Ehe nicht abseh-
bar. Das familiäre Zusammenleben des Klägers mit dem
Beklagten und seiner Mutter hat nach Vertragsschluss noch
mehr als sechs Jahre angedauert.
4. Das Festhalten des Klägers an dem Vertrag vom 9.2.1995
ist ihm insbesondere im Hinblick auf die Wertigkeit der
beteiligten Interessen nicht zuzumuten. Denn unstreitig ver-
fügt der Kläger nur über äußerst geringfügige Rentenanwart-
schaften. Wesentliches Standbein seiner Altersabsicherung
war der Erwerb des Grundeigentums an dem Grundstück in
Parmen-Weggun zusammen mit der Mutter des Beklagten,
das ihm ein mietfreies Wohnen im Alter ermöglichen sollte.
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Mit Eintritt des Rentenalters wird er nur über ein geringes,
laufendes Einkommen verfügen, das zur Sicherung seiner
Lebensgrundlage nicht ausreicht, weil er einen Großteil seiner
finanziellen Reserven für den Erwerb des Grundeigentums
verbraucht hat. Dem steht nicht entgegen, dass er über eine
Lebensversicherung verfügt, in die er einen nicht unerhebli-
chen Geldbetrag eingezahlt hat, den er aus dem Zugewinn-
ausgleich mit der Mutter des Beklagten erhalten hat. Denn
allein aus dem Bestand eines solchen Versicherungsvertrages
folgt nicht, dass hieraus auch ausreichend hohe, laufende
Einkünfte erzielt werden können.
Angesichts dessen ist dem Kläger nicht zuzumuten, die Mög-
lichkeit der Wohnnutzung des streitgegenständlichen Grund-
stücks zum jetzigen Zeitpunkt bzw. im Rentenalter vom Wohl-
wollen des Beklagten abhängig zu machen. Zwar hat der
Beklagte ebenfalls ein grundsätzlich schützenswertes Interesse
an der Nutzung des Grundstücks. Dieses überwiegt jedoch nicht
das Interesse des Klägers. Der Kläger erreicht in drei Jahren das
Rentenalter, sodass er dringend auf die Einrichtung seines
Altersruhesitzes auf dem streitgegenständlichen Grundstück
angewiesen ist. Dem Beklagten ist dadurch nicht jede Nut-
zungsmöglichkeit an dem Grundstück entzogen. Der Kläger
hat ihm die weitere Mitnutzung ausdrücklich angeboten. Auch
ohne dieses Angebot wird ihm ein entsprechendes Mitnutzungs-
recht über das hälftige Miteigentum seiner Mutter an dem
Grundstück vermittelt. Auch wenn dem Beklagten damit ein
eigener rechtlich abgesicherter Zugriff auf das Grundstück
entzogen ist, rechtfertigt dies nicht die Ablehnung des Rück-
trittsrechts des Klägers. Im Ergebnis muss das auf eine zeitwei-
lige Nutzung des Grundstücks am Wochenende oder in den
Ferien begrenzte Interesse des Beklagten gegenüber dem Inte-
resse des Klägers an einer Nutzung des Grundstücks als Alters-
ruhesitz, die fester und grundlegender Bestandteil seiner Ver-
mögensplanung und Altersabsicherung war, zurückstehen.
5. Eine beiden Seiten entgegenkommende Anpassung des Ver-
trages durch richterlichen Gestaltungsakt ist insbesondere im
Hinblick darauf, dass eine solche nur sinnvoll unter Einbezie-
hung der an vorliegendem Rechtsstreit als Partei nicht beteilig-
ten Mutter des Beklagten erfolgen könnte, nicht möglich, sodass
eine Rückabwicklung über § 346 Abs. 1 BGB vorzunehmen ist.
a) Entsprechende gütliche Einigungsversuche zwischen den
Parteien sind gescheitert. Der Kläger hat versucht, sich gütlich
mit dem Beklagten zu einigen, indem er ihm angeboten hat,
auf die Rückübertragung zu verzichten, wenn ihm ein lebens-
langes kostenloses Wohnrecht eingeräumt wird. Er hat damit
zum Ausdruck gebracht, dass es ihm nicht darauf ankommt,
dem Beklagten den wirtschaftlichen Wert der Miteigentums-
hälfte auf Dauer zu entziehen, sondern nur darauf, sich das für
ihn wesentliche Standbein für seine Altersabsicherung zu
bewahren. Der Beklagte selbst hat unter dem ablehnenden
Einfluss seiner Mutter keinen Versuch zur Herbeiführung
einer gütlichen Einigung unternommen. Auch auf die Ver-
gleichsvorschläge des Gerichts konnte er ohne Mitwirkung
seiner Mutter nicht eingehen. Eine im Rahmen des Wegfalls

der Geschäftsgrundlage vorrangig zu versuchende gütliche
Einigung der Parteien und Neuregelung ihrer vertraglichen
Beziehungen war dementsprechend zwischen den Parteien
nicht möglich.
b) Eine Anpassung des Vertrages in der Form, dass der
Beklagte dem Kläger einen finanziellen Ausgleich für die ihm
überlassene Grundstückshälfte zahlt, kommt vorliegend nicht
in Betracht. Denn der Beklagte verfügt nach seinen eigenen
Angaben im Prozesskostenhilfeantrag über kein nennenswer-
tes Vermögen, aus dem er dem Kläger eine Abfindung zahlen
könnte. Auch kommt es dem Kläger – wie ausgeführt – im
Wesentlichen darauf an, das streitgegenständliche Grundstück
als Altersruhesitz nutzen zu können. Ein finanzieller Aus-
gleich kann dieses Ziel nicht ersetzen, zumal die Höhe des
Ausgleichs, der grundsätzlich nach dem – hier nicht besonders
hohen – Verkehrswert des Grundstücks zu bemessen wäre,
nicht ausreichend wäre, dem Kläger den Erweb eines anderen,
vergleichbaren Grundstückes zu ermöglichen.
c) Auch schuldet der Kläger dem Beklagten seinerseits keinen
finanziellen Ausgleich für die nach den Grundsätzen des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage vorzunehmende Rückauf-
lassung der streitgegenständlichen Miteigentumshälfte. Der
Ausgleich in Geld, der nach den vom BGH für vergleichbare
Fälle in BGH NJW 1999, 353 ff. und FamRZ 1998, 669
aufgestellten Grundsätzen grundsätzlich geschuldet wird, ist
unter Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Ein-
zelfalls auf Null zu reduzieren.
Unstreitig hat der Kläger seit der Eigentumsübertragung auf den
Beklagten die Lasten des Grundstücks allein getragen. An einer
geldwerten Leistung des Beklagten, die im Rahmen des Rück-
gewährschuldverhältnisses nach § 346 Abs. 1 BGB auszuglei-
chen wäre, fehlt es. Die Übertragung der streitgegenständlichen
Miteigentumshälfte war von vornherein auch nicht als geld-
werte Vermögensübertragung im dem Sinne gedacht, dass der
Beklagte darüber uneingeschränkt verfügen können sollte. Das
Grundstück war eine gemeinsame Anschaffung des Klägers und
der Mutter des Beklagten, die dem familiären Zusammenleben
und deren gemeinsamer Altersabsicherung dienen sollte. Der
Kläger hat dem Beklagten seine Miteigentumshälfte in erster
Linie aus formalen Gründen und mit treuhänderischem Hinter-
grund übertragen. Er wollte sich seiner Rechte an dem Grund-
stück dabei nicht vollständig begeben, sondern lediglich deren
Erhalt für die Familie sichern. Wirtschaftlich ist die Miteigen-
tumshälfte nach wie vor ihm zuzurechnen. Das Ehescheidungs-
verfahren und die zwischen den Eheleuten vorzunehmende
vermögensmäßige Auseinandersetzung ist der richtige Rahmen
für eine Entscheidung über den Verbleib des Grundstücks.
Damit der Kläger im Rahmen der Auseinandersetzung mit der
Mutter des Beklagten überhaupt in die Lage versetzt wird, seine
Rechte bezüglich des streitgegenständlichen Familiengrund-
stücks angemessen wahrzunehmen, bedarf es einer Korrektur
der formalen Rechtsverhältnisse, wie sie der wahren wirtschaft-
lichen Zuordnung des Eigentums an dem Grundstück nach dem
Willen der Parteien entspricht. Vermögensmäßige Rechte des
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Beklagten, für deren finanziellen Ausgleich gesorgt werden
müsste, sind insoweit nicht berührt.

Mitgeteilt von Ingeborg Rakete-Dombek, Rechtsanwältin und
Notarin, Fachanwältin für Familienrecht, Berlin

Ausschluss des Umgangsrechts bei feindlichen
Auseinandersetzungen der Familien

§ 1684 Abs. 1 Hs. 2, Abs. 4 S. 2 BGB

Die in § 1684 Abs. 4 S. 2 BGB aufgef�hrten Voraussetzun-
gen f�r eine Aussetzung des demKindesvater grunds�tzlich
gem. § 1684 Abs. 1 Hs. 2 BGB zustehenden Rechts auf
Umgang sind erf�llt, solange die Kindeseltern nicht in der
Lage sind, die feindseligen Auseinandersetzungen ihrer Fa-
milien, die (weitere) kçrperliche �bergriffe auf die jeweils
andere Seite besorgen lassen, zu beenden oder wenigstens
dauerhaft und vollst�ndig von den Kindern fern zu halten.

AG Lehrte, Beschl. v. 11.5.2006 – 8 F 8446/05 UG

Aus den Gründen: „Die nicht rechtsgültig miteinander ver-
heirateten und nicht zusammenlebenden Parteien sind die
Eltern der minderjährigen Kinder S, geboren am 30.8.2000,
und J, geboren am 1.8.2002. Sie gehören zur yezidischen
Glaubensgemeinschaft. Die Kinder leben bei der Antrags-
gegnerin. Der Antragsteller begehrt die Einräumung eines
regelmäßigen Umgangsrechts mit den Kindern.
Die Parteien lebten bis in das Jahr 2004 zusammen. In diesem
Jahr hatte der Antragsteller auch zuletzt persönlichen Kontakt
mit seinen Kindern.
Der Antragsteller trägt vor, die Parteien seien seit 1999 nach
yezidischem Glauben verheiratet. Während des Zusammen-
lebens habe er guten und herzlichen Kontakt mit den Kindern
gehabt. Die Antragsgegnerin unterbinde Besuchskontakte.
Zur Vermeidung einer weiteren Entfremdung zwischen ihm
und den Kindern seien regelmäßige Umgangskontakte drin-
gend erforderlich. Der Antragsteller beantragt, ihm das Recht
zuzugestehen, die Kinder S sowie J regelmäßig wie folgt zu
sich zu nehmen:
– jedes zweite Wochenende in der Zeit von freitags 18.00
Uhr bis sonntags 18.00 Uhr,

– an den hohen Feiertagen jeweils am 2. Feiertag von 10.00
Uhr bis zum darauf folgenden Wochentag bis 18.00 Uhr,

– in den Sommerferien für einen Zeitraum von 3 Wochen, in
den Oster- und Herbstferien für einen Zeitraum von einer
Woche,

– die Antragsgegnerin anzuweisen, die Kinder zu den fest-
gelegten Zeiten pünktlich zur Abholung durch den Antrags-
gegner bereitzuhalten und sie ggf. durch erzieherische Maß-
nahmen anzuhalten, mit dem Antragsgegner zu gehen,

– der Antragsgegnerin für den Fall der Zuwiderhandlung
gegen die Verpflichtungen Zwangsgeld anzudrohen.

Die Antragsgegnerin beantragt, den Antrag zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Parteien seien nie miteinander verheiratet
gewesen. Der Antragsteller habe in der Vergangenheit wenig
Beziehung und Kontakt mit den Kindern gehabt. J kenne den
Antragsteller nicht. S habe ihn inzwischen vergessen. Bei S
bestünden erhebliche Störungen in Form von erheblicher Ent-
wicklungsverzögerung, Sprachproblemen und erheblichen
Trennungs- und Verlustängsten. Ein Umgangsrecht in der vom
Antragsteller gewünschten Form sei nicht denkbar. Zwischen
den Familien der Parteien habe es Auseinandersetzungen gege-
ben, bei denen der Bruder der Antragsgegnerin von Angehöri-
gen des Antragstellers mit einem Messer verletzt worden sei.
Das Jugendamt Lehrte wurde am Verfahren beteiligt und hat
schriftlich Stellung genommen. Wegen der Einzelheiten wird
auf den Inhalt der schriftlichen Stellungnahme des Jugend-
amtes vom 16.2.2006 Bezug genommen.
Das Kind S und die Parteien wurden persönlich angehört.
Der Antrag des Antragstellers auf Umgangregelung war zu-
rückzuweisen. Der mit der Ablehnung der beantragten Be-
suchsregelung verbundene derzeitige Ausschluss des Um-
gangsrechts ist nach Auffassung des Gerichts aus Gründen
des Kindeswohls momentan erforderlich (§ 1684 Abs. 4 BGB).
Grundsätzlich hat der nicht mit den Kindern zusammen lebende
Elternteil das Recht und die Pflicht zum Umgang mit den
Kindern und in der Regel ist anzunehmen, dass regelmäßige
persönliche Kontakte der Kinder mit dem Elternteil dem Kin-
deswohl dienlich sind. Im hier vorliegenden Fall ist jedoch auf
Grund besonderer Umstände eine andere Beurteilung geboten.
Zwischen den Familien des Antragstellers einerseits und der
Antragsgegnerin bestehen unstreitig nicht unerhebliche Span-
nungen. Nach Angaben der Antragsgegnerin gab es in der
Vergangenheit bereits Konflikte zwischen den Familien, die
teilweise gewalttätig ausgetragen wurden. Der von der Antrags-
gegnerin angeführte Vorfall, dass ihr Bruder von Angehörigen
der Antragstellerfamilie mit dem Messer verletzt wurde und
dieser Vorfall auch strafrechtlich sanktioniert wurde, ist unbe-
stritten. Das Gericht hat anlässlich des Verhandlungstermins
selbst einen Eindruck von dem Verhältnis der beiderseitigen
Familien gewinnen können. Danach hat sich der Eindruck
ergeben, dass es sich nicht nur um ‚Spannungen‘ handelt,
sondern ein regelrecht feindseliges Verhältnis besteht. Der
Antragsteller hatte kurz vor dem Termin besondere Sicherungs-
maßnahmen verlangt, da seitens der Familie der Antragsgegne-
rin ihm und seiner Familie Gewalt angedroht worden sei. Zum
Verhandlungstermin, zu dem der Antragsteller nur von seinem
Vater begleitet wurde, war die Antragsgegnerin mit ihrer
Schwester und einer größeren Anzahl weiterer Personen er-
schienen, die sich während der nichtöffentlichen Verhandlung
im Gerichtsflur vor dem Sitzungssaal aufhielten. Innerhalb des
Gerichtsgebäudes – im Flur waren mehrere Gerichtswachtmeis-
ter und zusätzlich mehrere uniformierte Beamte der Polizei
Lehrte zugegen, die seitens des Gerichts für den Termin ange-
fordert worden waren – fanden keine Übergriffe statt. Nach
Ende des Termins, als die Beteiligten und ihre Begleitpersonen
sich aus dem Gerichtsgebäude hinaus begeben hatten, drohte
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